
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2021/11/12 Ro 2019/16/0012
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.11.2021

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

BAO §115 Abs1

BAO §269 Abs1

KFG 1967 §82 Abs8

Rechtssatz

Für die Widerlegung der Standortvermutung nach § 82 Abs. 8 KFG 1967 bedarf es entsprechender Feststellungen über

den regelmäßigen Ort sowie die Art und Weise der Verwendung des Kraftfahrzeugs.
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